
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jahresabschluss der Stadt Königswinter 2007 
 

 

- 598 - 

09010200 178102 415.000,00 €  
Zugänge Grundstücke/Gebäude d. Umlaufvermögens i. Z. 
d. Altstadtsanierung 

09010200 281115 154.101,53 €  Abg. Rückst. Förd. Privater i.Z. Altstadtsanierung 

09010200 524115 6.687,80 €  
Bewirtschaftung Gebäude in WWG-Verwaltung 
(Altstadtsaniertung Allgemein) 

09010200 529107 423.687,34 €  
Planungsaufwand Stadtsanierung (Altstadtsanierung 
Allgemein) 

09010200 531890 6.862,05 €  
Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke (Altstadtsanierung 
Allgemein) 

09020100 529190 220.203,20 €  Vermessungskosten Umlegung Limperichsberg 

15020200 522102 2.769,78 €  Erhaltungsaufwendungen Brücken 

  1.495.276,38 €   
 
 
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Buchungen, die wirtschaftlich einer Vorperiode 
zuzuornden sind oder erst im laufenden Haushaltsjahr zu Mittelabflüssen führen, nicht als 
Ermächtigungsübertragungen erfasst sind. Gleiches gilt für Buchungen des Jahres 2007, die erst in 
2008 zu Mittelabflüssen führen. 
 
Nach § 43 GemHVO NRW werden die Ermächtigungsübertragungen im Aufwandsbereich als Davon-
Ausweis der Allgemeinen Rücklage (zweckgebundene Deckungsrücklage) in der Bilanz dargestellt.  
 
Die Übertragungen von Ermächtigungen für Auszahlungen und Aufwendungen erhöhen die Ansätze 
des Haushaltsjahres 2008. Investive Ermächtigungsübertragungen führen zu einem Abfluss an 
Liquidität in 2008. 
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1  Allgemeine Angaben 
Der vorliegende, vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Jahresabschlusses 
2007 wurde entsprechend den Vorschriften des sechsten Abschnitts der 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) nach den Regelungen des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements aufgestellt, die sich an den handelsrechtlichen Jahresabschlüssen großer 
Kapitalgesellschaften orientieren.  
 
Bei der Aufstellung der Bilanz wurde die Gliederung aus § 41 GemHVO übernommen und angewandt. 
Gleiches gilt für den Aufbau der Gesamt- und Teilrechnungen, der sich hinsichtlich der dort 
dargestellten Positionen an denen des Haushaltsplans anlehnt (vgl. §§ 2 und 3 GemHVO). Die 
Darstellung der Ansatz-, Ergebnis- und Abweichungsspalte richtet sich nach den Schemata der §§ 38 
und 39 GemHVO. 
 
Dem Anhang ist gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ein Anlagenspiegel i.S.v. § 45 GemHVO beizufügen, 
der die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens in der Systematik der Bilanzgliederung 
darstellt. Zu den einzelnen Bilanzposten sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die 
Zu- und Abgänge, die Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die 
Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag bzw. am 
Eröffnungsbilanzstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.  
 
Außerdem ist dem Anhang gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ein Forderungsspiegel i.S.v. § 46 GemHVO, 
der die zum Jahresabschlussstichtag bestehenden städtischen Forderungen aufgeteilt nach 
unterschiedlichen Forderungsarten und Restlaufzeiten enthält. 
 
Darüber hinaus ist dem Anhang gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ein Verbindlichkeitenspiegel i.S.v. § 47 
GemHVO beizufügen, der die zum Jahresabschlussstichtag bestehenden städtischen  Verbind-
lichkeiten enthält. Dieser Verbindlichkeitenspiegel ist nach zwei Systematisierungskriterien zu 
gliedern: zum einen sind die verschiedenen Arten der Verbindlichkeiten zu unterscheiden, zum 
anderen die Restlaufzeiten.  Zusätzlich sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von 
Sicherheiten auszuweisen. 
 
Hinweise zur Ergebnis- und Finanzrechnung können den Erläuterungen zu den Teilergebnis- und 
Teilfinanzrechnungen entnommen werden.  
 
 

2  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
Die Schlussbilanz 2007 der Stadt Königswinter enthält sämtliche Vermögensgegenstände, 
Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag 31.12.2007. Die in 
der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die Folgejahre als Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. 
 
Grundsätzlich wurden die im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.  
 
Eine Reduzierung der Bilanzwerte erfolgte auf Basis der planmäßigen Abschreibung, die nach der 
linearen Berechnungsmethode erfolgte. Es wurde somit auf die Möglichkeit der degressiven oder 
leistungsorientierten Abschreibungsmethodik verzichtet.  
 
Nach § 35 Abs. 3 GemHVO NRW wurde bei der Aktivierung neuer Vermögensgegenstände in der 
Bilanz die Nutzungsdauer nach der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen 
Abschreibungstabelle für Kommunen übernommen bzw. innerhalb des dort angegebenen 
Zeitintervalls vorgenommen. 
 
Die für Königswinter geltende Abschreibungstabelle wurde im Anhang zur Eröffnungsbilanz 
festgestellt. Gegenüber dieser Fassung haben sich bereits in 2006 folgende Änderungen ergeben: 
 

• Die Nutzungsdauer für Software ist gemäß Ziff. 5.01 der Abschreibungstabelle von 4 auf 5 
Jahre festgelegt worden. 
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• Die Restnutzungsdauer für die Fußgängerunterführung „Am Palastweiher“ wurde aufgrund 
des tatsächlichen Werteverzehrs zwischen der Inbetriebnahme und dem 
Eröffnungsbilanzstichtag zum 1.1.2006 von 27 Jahre auf 25 Jahre reduziert. 

 
Im Wesentlichen wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt: 
 
Grund und Boden „Grünflächen“:  

 
Die Vermögensgegenstände wurden auf Basis von gesetzlich fingierten fortgeführten 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW bewertet. In 
diesem Zusammenhang ergab sich die erste Bewertung in der Eröffnungsbilanz wie folgt: 

 
Planungsrechtlicher Innenbereich: 
25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes des Umfeldes 

 
Planungsrechtlicher Außenbereich: 
1,5 - 2,5 facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes. 
 
 

Grund und Boden „Ackerland“: 
 
Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
wird auf die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen. 
 
Acker 
Planungsrechtlicher Innenbereich  
sofern Bauerwartungsland-Qualität:  
25% des durchschnittlichen Baulandbodenwertes 
 
sonst und im planungsrechtlichen Außenbereich: 
1 €/qm  

 
 
Grund und Boden „Sonstige unbebaute Grundstücke“ 

 
Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf 
die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen. 

 
Erbbaurechtsgrundstücke 
Die Bilanzierung der Erbbaurechtsgrundstücke erfolgt zu dem Bodenwert, der gelten würde, 
wenn kein Erbbaurecht dieses Grundstück belasten würde. Somit werden diese Grundstücke 
bewertet, als wären sie im unbelasteten Zustand. Ausnahme: Eine Wertminderung 
entsprechend den KSK-Richtlinien erfolgt bei den Erbbaurechtsgrundstücken, bei denen der 
ursprünglich vereinbarte Erbbauzins bereits zum Zeitpunkt der Einräumung des 
Erbbaurechtes in einem extrem niedrigen Verhältnis zum damals üblichen und zugrunde zu 
legenden Grundstückspreis (= niedriger als 2,5 % des damaligen Bodenwertes) gestanden 
hat und heute übliche Wertsicherungsvereinbarungen nicht getroffen wurden. 
 
In Anbetracht herausragender Interessenlagen der Stadt wurden bei einzelnen Objekten 
besondere Regelungen getroffen. Die an die Vereinbarung gekoppelte Nichterhebung der 
vereinbarten Erbbauzinsen bzw. deren Ermäßigung entsprechen den wirtschaftlichen 
Vorteilen, die sich aus deren Existenz in Königswinter ergeben und stellen insoweit keine 
Wertminderung dar. Bei der Entscheidung über die Nichterhebung bzw. Ermäßigung des 
Erbbauzinses wurde der Umstand gewürdigt, dass die entsprechenden Einrichtungen nicht 
nur (zusätzliche) Arbeitsplätze am Standort Königswinter schaffen, sondern dass sie darüber 
hinaus für den Fremdenverkehr in Königswinter eine nicht zu unterschätzende Werbewirkung 
darstellen, die in hohem Maße insbesondere dem Fremdenverkehrsgewerbe zugute kommt.  
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Gartenland und sonstiges Grünland 
 
Planungsrechtlicher Innenbereich 
bis 1.500 qm = 15 % des Baulandwertes des Umfeldes  
über 1.500 qm hinaus = 1,5 - 2,5 facher Ansatz des landwirtschaftlichen Bodenwertes; 
angesetzter Wert = 2,50 €. 
 
Planungsrechtlicher Außenbereich 
1,5  -  2,5   facher  Ansatz  des  landwirtschaftlichen Bodenwertes; angesetzter Wert 
= 2,50 €. 
 
Nicht-landwirtschaftlich genutzte Ausgleichsflächen, Nicht-landwirtschaftlich genutzte Flächen 
in Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten, Unland oder in Privatgrundstücken gelegene 
Parzellen. 
1 €/qm  
 
 

„Bebaute Grundstücke“ 
 

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf 
die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen. 

 
Die bebauten Grundstücke wurden im Rahmen der Erstbilanzierung wie folgt bewertet: 
Bei der Bewertung der mit Gebäuden bebauten Grundstücke ist entsprechend § 55 Abs. 1 
GemHVO zwischen Grundstücken zu unterscheiden, bei denen eine kommunale 
Nutzungsorientierung vorliegt und solchen, bei denen dieses nicht der Fall ist. Ein Grundstück 
ist als kommunal-nutzungsorientiert einzustufen, wenn es mit Gebäuden für die in § 107 Abs. 
2 Nr. 2 GO NRW genannten Aufgabenbereiche, den Brand- und Katastrophenschutz und den 
Rettungsdienst bebaut ist und entsprechend genutzt wird. Ansonsten liegt ein Grundstück vor, 
das in marktvergleichender Weise genutzt wird. Es gelten unterschiedliche, nachfolgend 
dargestellte Bewertungsmaßstäbe: 

 
Grundstücke mit 
kommunaler 
Nutzungsorientierung 

Es handelt sich um Grundstücke, die mit Gebäuden für die 
in § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genannten Aufgaben-
bereiche, den Brand- und Katastrophenschutz und den 
Rettungsdienst bebaut sind und entsprechend genutzt 
werden. 

  
Bodenwert: 25 % des aktuellen Wertes des umgebenden 

erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen 
Lage. 

  
Gebäude: Alternative 1  

Gebäudesachwertverfahren 
Berechnung der Normalherstellungskosten (NHK) als 
Produkt aus Brutto-Rauminhalt und den hierzu tabellierten, 
vom Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau veröffentlichten Wertansätzen aus den 
Normalherstellkosten (NHK) 1995. Dabei wurde bei den 
angewendeten NHK ein regionaler, mit dem Gutachter-
ausschuss des Rhein-Sieg-Kreises abgestimmter 
Korrekturfaktor von 0,9 angesetzt. Die Wertansätze 
wurden auf das Jahr 2003 indiziert. 
Der ermittelte Wert wurde um den altersbedingten 
Ressourcenverbrauch (Abschreibung) korrigiert. Mängel 
und Schäden wurden pro Objekt nach Inaugenschein-
nahme festgestellt und prozentual in Abzug gebracht. 
 
Die NHK 1995 gliedern sich in verschiedene Objekttypen. 
Sofern ein Objekt zu bewerten war, für das in den NHK 
1995 kein entsprechender Objekttyp aufgeführt war, wurde 
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auf das Werk von Franz W. Ross und Rolf Brachmann 
„Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des 
Verkehrswertes von Grundstücken“ zurückgegriffen. 

  
 

 Alternative 2  
Auf das Jahr 2003 indizierte Anschaffungs- und 
Herstellkosten 
Hierbei wurden die historischen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten insbesondere aus Verwendungs-
nachweisen und den Unterlagen der Kämmerei ermittelt. 
Der Wert wurde um den altersbedingten Ressourcen-
verbrauch (Abschreibung) korrigiert. Mängel und Schäden 
wurden pro Objekt nach Inaugenscheinnahme festgestellt 
und prozentual in Abzug gebracht. 
 
Das Verfahren wurde ausschließlich bei Objekten 
angewandt, die zum Bewertungsstichtag nicht älter als 10 
Jahre waren. 

  
Betriebsvorrichtungen: 
 
 
 
 
 

In den Wiederbeschaffungszeitwerten – ermittelt nach 
NHK oder Anschaffungs- oder Herstellkosten – sind die 
Werte für gewöhnliche Betriebsvorrichtungen enthalten. 
Besondere Betriebsvorrichtungen, die nicht in die 
Gebäudebewertung einbezogen wurden, wurden einzeln 
erfasst und bewertet. Diese sind in der Bilanzposition 1.2.6 
Maschinen und technischer Anlagen, Fahrzeuge 
ausgewiesen. 

  
Aufwuchs, Anlagen, 
sonstige Außenanlagen 

Indirekter Vergleich 
Der Wert für den Aufwuchs, Anlagen und sonstige 
Außenanlagen wurde pauschaliert in Höhe von 3-5 % des 
Wiederbeschaffungszeitwertes des Gebäudes angesetzt. 

 
 

Grundstücke ohne 
kommunale 
Nutzungsorientierung, 
Nutzung in 
marktvergleichender 
Weise 

Es handelt sich um alle bebauten Grundstücke, deren 
Gebäude nicht für eine kommunale Nutzungsorientierung 
errichtet wurden oder bei denen diese Nutzung 
aufgegeben wurde. 

  
 Verkehrswertermittlung 

Bei der Bewertung dieser marktfähigen Objekte wurde auf 
der Basis des Sachwertverfahrens (NHK 2000) und des 
Ertragswertverfahrens ein Verkehrswert ermittelt.  

  
Bodenwert: Individuelle Ermittlung nach den Bestimmungen der 

Wertermittlungsverordnung (WertV) auf der Grundlage der 
Bodenrichtwertkarte 2006 oder – soweit diese nicht 
vorlagen oder ungeeignet erschienen – nach Schätz- bzw. 
Erfahrungswerten. 

  
Gebäudewert: Individuelle Ermittlung nach den Bestimmungen der 

Wertermittlungsverordnung (WertVO) mit deren Anlagen 
(z.B. Wertminderung wegen Alters – Tabelle von Ross –). 
Die Wertminderungen wurden im Wesentlichen auf der 
Grundlage der §§ 23, 24 und 25 der WertVO ermittelt. 
Neben der anhand dieser Tabellen ermittelten 
Alterswertminderung wurden Wertminderungen, die auf 
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Baumängel und/oder -schäden zurückzuführen sind, durch 
Inaugenscheinnahme ermittelt und in Abzug gebracht. 
 
Die Herstellkosten wurden auf der Grundlage der NHK 
Basis 2000 – korrigiert durch die Indexentwicklung 
(herausgegeben vom Bundesministerium für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau, Ausführungen dazu 
von Kleiber/Rölver) und dem o.g. Korrekturfaktor –  
ermittelt. Für die Indizierung wurden die Preisindizes für 
den Neubau und die Instandhaltung von Wohngebäuden, 
Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und 
gemischt genutzten Gebäuden in Deutschland (Quelle: 
Stat. Bundesamt Wiesbaden, Reihe 4, Fachserie 17) 
zugrunde gelegt. 
 
Bei den Wohngrundstücken wurden die Außenanlagen 
i.d.R. pauschal mit  3 - 5 % der Herstellungskosten 
berücksichtigt. 
 
Bei der Ertragswertermittlung kam die Vervielfältigertabelle 
– Anl. zu § 16 WertV – zur Anwendung. 

 
 
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 

Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf 
die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen. 

  
 
Grund und Boden von 
Infrastrukturvermögen im 
planungsrechtlichen 
Innenbereich  

 
Nach § 55 Abs. 2 GemHVO ist Grund und Boden von 
Infrastrukturvermögen im planungsrechtlichen Innen-
bereich der Gemeinde mit 10 v.H. des nach § 13 Abs. 1 
der Verordnung über die Gutachterausschüsse für 
Grundstückswerte abgeleiteten gebietstypischen Wertes 
für das Gemeindegebiet für baureifes Land für 
freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser des individuellen 
Wohnungsbaus in mittlerer Lage anzusetzen. Lt. 
Grundstücksmarktbericht 2004 beträgt dieser Wert für 
Königswinter 170 €/m², so dass für die Bewertung des 
Grund und Bodens für Infrastrukturvermögens von 17 €/m² 
ausgegangen wurde. 
 

 
Grund und Boden von 
Infrastrukturvermögen im 
planungsrechtlichen 
Außenbereich 

Grund und Boden von Infrastrukturvermögen im 
planungsrechtlichen Außenbereich ist gem. § 55 Abs. 2 
GemHVO demgegenüber mit 10 v.H. des 
Bodenrichtwertes für Ackerland anzusetzen, sofern nicht 
wegen der umliegenden Grundstücke andere 
Bodenrichtwerte gelten, mindestens jedoch mit 1 €/m². Der 
Bodenrichtwert für Ackerland beträgt lt. Grundstücks-
marktbericht 2004 zwischen 0,50 €/m² und 3,50 €/m². 
Daher wurde im planungsrechtlichen Außenbereich 
grundsätzlich von einem Wert für Grund und Boden von 
1 €/m² ausgegangen. Falls im planungsrechtlichen 
Außenbereich innerhalb von Ortslagen für die unmittelbar 
die Straße umgebenden Grundstücke ein höherer 
Bodenrichtwert vorlag, wurden 10 % dieses Bodenricht-
werts für den entsprechenden Straßenbereich zugrunde 
gelegt, wenn die Größe der Ortslage eine solche 
Bewertung rechtfertigte.  
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Unbefestigte 
Wirtschaftswege 

Der Bodenwert für unbefestigte Wirtschaftswege wurde 
unabhängig von der Innen- oder Außenbereichslage stets 
mit 1 €/m² angesetzt. 

  
Brücken und Tunnel 

 
Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf 
die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen. 
 
Im Zusammenhang mit 
dem Bau der ICE-
Neubaustrecke 
übernommene Bauwerke  
 

Die Stadt Königswinter hat im Jahr 2001 von der DB AG 
folgende Bauwerke übernommen: 
 
• Überführungsbauwerk Zweikreuzenweg 
• Überführungsbauwerk Am Keth 
• Überführungsbauwerk Scheurenstraße 
• Unterführungsbauwerk (Trog) Bockeroth 
 
Die Erhaltungs- und Betriebslasten für diese Bauwerke 
wurden der Stadt durch die DB AG abschlägig abgelöst. 
Die dem investiven Teil des Ablösebetrages zugrunde 
liegenden Baukosten – ohne Kosten für Behelfszustände – 
wurden unter Berücksichtigung des bislang erfolgten 
Ressourcenverbrauches als Anschaffungskosten ange-
setzt.  

 
 Bei den Überführungsbauwerken wurden die Überbauten 

und Unterbauten aufgrund unterschiedlicher, aus den 
Ablöserichtlinien entnommenen Nutzungsdauern (70/110 
Jahre) getrennt voneinander bewertet. Eine Umrechnung 
der umfangreichen Ermittlung des Ablösebetrages auf den 
NKF-Abschreibungswert für Brückenbauwerke von 100 
Jahren stellt einen unverhältnismäßig hohen Arbeits-
aufwand dar. 

 
Sonstige Brücken 
 

Die Bewertung der Brücken erfolgte durch ein 
Ingenieurbüro für Brückenbau. Die Herstellkosten wurden 
durch eine statistische Betrachtung von ca. 200 
Bauwerken unter Beachtung des funktionalen 
Zusammenhangs zwischen Kosten pro Quadratmeter und 
der betrachteten Brückenfläche (geometrische 
Regression) ermittelt. 
 

 
Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 

 
Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf 
die o.g. Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen. 
 
Grundsätzlich kann zum Bewertungsverfahren gesagt werden, dass die Straßen, Wege und 
Plätze– entsprechend ihrer Nutzung – in verschiedene Kategorien eingeteilt wurden. Für die 
einzelnen Kategorien wurden auf der Grundlage der NKF - Abschreibungstabelle und den 
örtlichen Gegebenheiten Regelnutzungsdauern festgelegt. Für jede Kategorie wurde ein 
durchschnittlicher Herstellpreis je Quadratmeter ermittelt, der für die Einstufung des zu 
bewertenden Abschnittes maßgeblich war. Die einzelnen Straßen, Wege und Plätze wurden 
entsprechend dem jeweiligen Erhaltungszustand sechs verschiedenen Qualitätsstufen 
zugeordnet. An jede Qualitätsstufe wurde – in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Kategorieeinstufung – eine Restnutzungsdauer gekoppelt. Der vorsichtig geschätzte Zeitwert 
ergab sich durch Multiplikation der vor Ort durch Aufmass für das einzelne Objekt ermittelten 
Fläche mit dem jeweiligen durchschnittlichen Herstellpreis, der wiederum mit der jeweiligen 
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Restnutzungsdauer zu multiplizieren und durch die entsprechende Regelnutzungsdauer zu 
dividieren war. Bei der Erfassung und Bewertung erfolgte keine Trennung zwischen den 
einzelnen fachtechnischen Bauteilen, wie z.B. Deckschicht und Unterbau, sondern eine 
Behandlung als einheitliches Wirtschaftsgut. 
 
 

Sachanlagen 
 
Hinsichtlich der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten wird auf die o.g. 
Erläuterung zu den „Grünflächen“ verwiesen. 
 
Bei den Sachanlagen wurde von dem Ansatzwahlrecht gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO Gebrauch 
gemacht, wonach auf eine Aktivierung von Vermögensgegenständen unter 60 € (netto) verzichtet 
werden kann. Weiterhin wurden i.d.R. Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 60 € und 
410 € (netto) gemäß dem Wahlrecht nach § 33 Abs. 4 GemHVO direkt in voller Höhe und damit 
innerhalb eines Jahres abgeschrieben. 
 
 
Finanzanlagen 
 
Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte auf Basis der bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz 
dargestellten Methoden, soweit diese nicht im Jahresabschluss 2006 nach Maßgabe des § 92 Abs. 7 
GO NRW i.V.m. § 57 GemHVO NRW geändert wurden. Bei Finanzanlagen, die im vorhergehenden 
Jahresabschluss aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung gemäß dem Wahlrecht 
des § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO NRW außerplanmäßig abgeschrieben wurden, erfolgte im 
Jahresabschluss 2007 eine Wertaufholung nach § 35 Abs. 8 Satz 2 GemHVO NRW, soweit die 
Gründe für eine dauernde Wertminderung zum Bilanzstichtag entfallen sind. Außerplanmäßige 
Abschreibung wurden im Jahresabschluss 2007 nicht vorgenommen. 
 
 
Vorräte 
 
Die Vorräte umfassen lediglich den Bestand an Heizöl in den entsprechenden Gebäuden, die 
Bewertung erfolgte auf Basis der Anschaffungskosten. Aufgrund des mit einer jährlichen Bewertung 
von Heizölbeständen durch die Abteilungen II-ZIB und Liegenschaften sowie der WWG entstehenden 
hohen Arbeitsaufwandes im Verhältnis zu der Geringfügigkeit des Wertes dieser Bilanzposition, wurde 
der komplette Heizölbestand zur Vereinfachung direkt als Aufwand verbucht. Ab 2008 erfolgt eine 
Bewirtschaftung der Heizölbestände bei den Stadtbetrieben. 
 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zu Nennwerten. 
Darüber hinaus wurde das sogenannte „strenge Niederstwertprinzip“ wie folgt berücksichtigt: 
 
Die Stadt Königswinter hat gemäß § 23 Abs. 3 GemHVO NRW ihre Ansprüche gegenüber Dritten 
vollständig zu erfassen, rechtzeitig geltend zu machen und einzuziehen. Nach § 26 ist jede dieser 
Forderungen einer individuellen Risikoprüfung zu unterziehen, die zu einer Niederschlagung führen 
kann. Niederschlagungen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement in der 
Ergebnisrechnung als Aufwand und insofern in der Bilanz als Verlust ausgewiesen, als sie die Höhe 
des Eigenkapitals vermindern. Daher wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 eine 
Einzelwertberichtigung der zum 31.12.2007 bestehenden und zum Stichtag 19.06.2008 noch offenen 
Forderungen durchgeführt. Auf eine Pauschalwertberichtigung wurde verzichtet. Zur Niederschlagung 
einzelner Forderungen, die eine Höhe von max. 2.500 € besitzen, ist der Bürgermeister ermächtigt. 
Bei Forderungen, die diese Wertgrenze überschreiten, ist der Finanzausschuss zu beteiligen bzw. der 
Hauptausschuss, wenn der Finanzausschuss nicht tagt. Insgesamt kam es zu Niederschlagungen 
i.H.v. 488.861,35 €, die Summe der vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 1.12.2008 
beschlossenen Niederschlagungen liegt bei 461.138,16 €. 
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Sonderposten 
 
Hinsichtlich der erstmaligen Erfassung und Bewertung der zum 1.1.2007 passivierten Sonderposten 
wird auf die im Anhang zur Eröffnungsbilanz unter Ziffer 2 dargestellte Vorgehensweise verwiesen. 
 
Darüber hinaus erfolgte die Bewertung der Sonderposten in Höhe der jeweils erhaltenen Zuwendung, 
soweit diese bereits für den vorhergesehenen Zweck verwendet wurde. In den Fällen, in denen der 
Stadtverwaltung Vermögensgegenstände unentgeltlich überlassen werden, erfolgt die Bewertung des 
Sonderpostens in Höhe des aktuellen Zeitwerts. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt gemäß § 43 
Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. 
 
 
Rückstellungen 

Die Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für alle erkennbaren 
Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt waren, 
gebildet worden.  
 
Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Königswinter zum Stichtag 
31.12.2005 wurde durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) entsprechend den Vorgaben des 
§ 36 Abs. 1 GemHVO im Rahmen eines versicherungsmathematischen Gutachtens vorgenommen. 
Zum Stichtag 31.12.2006 und 31.12.2007 erfolgte die Bewertung aufgrund einer durch die 
Rheinischen Versorgungskassen durchgeführten Barwertfortschreibung nach dem Teilwertverfahren. 
 
Im Wesentlichen wurden für solche Maßnahmen Instandhaltungsrückstellungen gebildet, deren 
Durchführung bereits in den vergangenen Jahren vorgesehen war, diese aber aus verschiedenen 
Gründen tatsächlich nicht erfolgte (z.B. aufgrund zeitl. Verschiebungen im Rahmen von 
Haushaltsberatungen). Den Instandhaltungsrückstellungen lagen somit überwiegend Kalkulationen 
aus Vorjahren zugrunde, die mit einer Preissteigerungsrate und unter Berücksichtigung eines 
erhöhten Mehrwertsteuersatzes überarbeitet und neu kalkuliert wurden. Sofern aktuelle 
Kostenkalkulationen Dritter vorlagen, wurden im übrigen die Kalkulationen durch die Fachabteilung 
vorgenommen. 
 

 
Verbindlichkeiten 
 
Verbindlichkeiten sind in Höhe ihres jeweiligen Rückzahlungsbetrages gebildet worden. 
Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten können dem 
Verbindlichkeitenspiegel sowie dem Lagebericht entnommen werden. 
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3 Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der 
Eröffnungsbilanz 
Schon bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2006 ergab sich, dass in der Eröffnungsbilanz 
Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Schulden mit einem zu niedrigen, einem zu hohen 
Wert oder aber unzulässigerweise angesetzt bzw. nicht angesetzt wurden. Auch bei der 
Aufstellung des Jahresabschlusses 2007 ergab sich eine weitere Korrektur der Eröffnungsbilanz. 
Der Wertansatz wurde gemäß § 92 Abs. 7 GO in Verbindung mit § 57 GemHVO berichtigt. Die 
sich daraus ergebende Wertänderung wurde ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage 
verrechnet. Aus der nachfolgenden tabellarischen Übersicht kann entnommen werden, wie sich 
die Änderungen i.E. zusammensetzen. 
 
 

Veränderungsliste zur Eröffnungsbilanz der Stadt Königswinter zum 
1.1.2007 im Rahmen des Jahresabschlusses 2007 
 
Bilanzposition/                           
Sachkonto 

Erläuterung Veränderung im 
Einzelnen (€) 

 
 
AKTIVA 
 

    

1.2.2.2 Schulen   
032301 Aufbauten bei Schulen Nacherfassung der 

Außenanlage OGS 
Niederdollendorf 

49.985,71 € 

1.2.3.1 Grund und Boden des 
Infrastrukturvermögens 

  

491104 Außerordentliche Erträge 
(nicht zahlungswirksam) 

Ausbuchung des zu Unrecht 
erfassten außerordentlichen 
Ertrags i.R.d. in 07 erfassten 
Grundstückszugänge 
betreffend der Flurbereinigung 
„Königswinter ICE-Nord“, da 
die sich die Grundstücke 
bereits vor dem 01.01.06 im 
Eigentum der Stadt 
Königswinter befanden 

      - 43.224,00 € 
(Verminderung der 
außerordentlichen 

Erträge) 

 
 
PASSIVA 
 

    

1.1 Allgemeine Rücklage   

201101 Allgemeine Rücklage Summe aller 
Korrekturbuchungen mit 
Bezug auf die 
Eröffnungsbilanz 
 

- 100.720,41 € 
 
 

2.1 Sonderposten für 
Zuwendungen 

  

231101 SoPo aus Zuweisungen vom 
Bund 
 
 
 
 
 
 
 

Erfassung korrigierter SoPo 
zur OGS Königswinter unter 
Nichtberücksichtigung des 
Zuwendungsanteils für die 
separat erfasste Außenanlage 
 
Nacherfassung des SoPo’s für 
die Außenanlage der OGS 
Königswinter 

120.240,38 € 
 
 
 
 
 

10.000,00 € 
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231201 SoPo aus Zuweisungen vom 
Land 

 
Nacherfassung des SoPo’s für 
die GS Ittenbach-Mensa 
 
Nacherfassung des SoPo’s für 
die OGS Niederdollendorf 
 
Nacherfassung des SoPo’s für 
die OGS Heisterbacherrott 
 
Nacherfassung des SoPo’s für 
die Außenanlage der OGS 
Niederdollendorf 
 
 
Ausbuchung ursprünglich 
gebildeter SoPo zur OGS 
Königswinter, da der 
Zuwendungsanteil für die 
Außenanlage als separater 
SoPo zu erfassen ist 
 
Ausbuchung doppelt erfasster 
SoPo im Zusammenhang mit 
dem Bau und der Einrichtung 
der OGS Königswinter 
 
Ausbuchung des fehlerhaft 
zugeordneten SoPo’s für die 
GS Ittenbach (Zuwendungs-
anteil war der GS Ittenbach-
Mensa zuzuordnen) 

 
210.000,00 € 

 
144.833,92 € 

 
 

175.166,08 € 
 
 

20.000,00 € 
 
 
 
 

- 131.671,77 € 
 
 
 
 
 

- 100.800,00 € 
 
 
 
 
 

- 209.188,49 € 

3.4 Sonstige Rückstellungen   

281107 Rückstellung für sonstige 
Verbindlichkeiten 

Ausbuchung RSt für 
zukünftige 
Erstattungsverpflichtung aus 
Pachtvertrag, da investiv 
 

- 92.650,00 € 

281122 Rückstellung für drohende 
Verluste aus schwebenden 
Geschäften 

Nacherfassung Urlaubsgeld 
Beamte für die Jahre 2004 und 
2005 
 

+ 40.000,00 € 

281131 Rückstellung zur Erstellung u. 
Prüfung der Eröffnungsbilanz 

Nacherfassung Rückstellung 
für die Prüfung der  
Eröffnungsbilanz durch die 
GPA  

+ 8.000,00 € 
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4  Schlussbilanz 2007 
 
Das Jahr 2007 schließt mit einer Bilanzsumme von 340.248.800 € und damit mit einer Erhöhung um 
0,04 % bzw. 145 T€ gegenüber der Schlussbilanz 2006. Zusammenfassend stellt sich die 
Schlussbilanz 2007 dabei wie folgt dar: 

 

AKTIVA PASSIVA 

Anlagevermögen 322.975.705,66 94,92 % Eigenkapital 136.015.507,33 39,97 % 

Umlaufvermögen 16.153.477,49 4,75 % Sonderposten 107.157.139,42 31,49 % 

   Rückstellungen 31.976.510,73 9,40 % 

   Verbindlichkeiten 58.341.987,69 17,15 % 
Aktive  
Rechnungs-
abgrenzung 
 

1.119.616,85 0,33 % 

Passive  
Rechnungs- 
abgrenzung 6.757.654,83 1,99 % 

Summe: 340.248.800,00 100,00 % Summe: 340.248.800,00 100,00 % 
 
 
Im Folgenden wird auf die wesentlichen Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2006 und der 
Schlussbilanz 2007 näher eingegangen. 

 

4.1 Vermögensstruktur (Aktiva) 
Auf der Aktivseite der Bilanz wird die Mittelverwendung, gegliedert nach dem Grad der Liquidierbarkeit 
der einzelnen Positionen, dargestellt.  
 
Das Anlagevermögen, welches die längste Bindung von Liquidität darstellt, stellt den Großteil der 
Bilanzsumme mit rund 323 Mio. € oder rund 94,9 % dar. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2006 ergibt 
sich eine Erhöhung des Anlagevermögens um rund 1,1 Mio. € bzw. 0,33 %. 
 

• Immaterielle Vermögensgegenstände 
Die Immateriellen Vermögensgegenstände verringern sich insgesamt um rd. 88 T€. Dies ist 
insbesondere bedingt durch Abschreibungen der Lizenzen und Software in Höhe von rd. 146 
T€, denen Zugänge in Höhe von rd. 70 T € und Abgänge von rd. 12 T€ gegenüber stehen.  
 

• Sachanlagen 
Die Entwicklung des Sachanlagevermögens wird insgesamt bestimmt durch Abschreibungen 
der Gebäude sowie der Straßen, Wege, Plätze, die im Saldo höher liegen als die Summe der 
Zugänge. Die positive Veränderung der Grünflächen i.H.v. 1.015 T€ resultierte aus Zugängen 
für den Sportplatz Oberpleis abzüglich Abschreibungen der Gebäude, Aufbauten und 
Betriebsvorrichtungen der Friedhöfe, Sportanlagen, des Freibads und der Spielplätze. Beim 
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens kommt es zu einem Zugang in Höhe von 226 
T€ insbes. durch einen Grunderwerb im Bereich des Busbahnhofes Oberpleis und durch 
Grundbuchberichtigungen und –fortschreibungen. Bei den „Straßen, Wegen, Plätzen“ 
verringerte sich das Vermögen insbes. durch  Abschreibung der Aufbauten i.H.v. 3,7 Mio. € 
und durch die Übertragung der Straßenbeleuchtung an die Stadtbetriebe (2,2 Mio. €). 
Außerdem erhöhte sich diese Bilanzposition durch die Fertigstellung verschiedener 
Straßenbaumaßnahmen wie z.B. Laubenweg/Schwengert, Altenberger Gasse, 
Tannenbergweg, Kirschblütenweg u.a. Die Verringerung der Position Maschinen und 
technische Anlagen, Fahrzeuge resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen i.H.v. 458 
T€, denen ein Neuzugang mit 226 T€ für den Aufbau eines Feuerwehrwagens gegenüber 
steht. Die Zugänge im Bereich „Anlagen im Bau“ ergeben sich hauptsächlich aus der 
Bautätigkeit für die Ersatzstraße in Königswinter mit rd. 1 Mio. €. Weitere Zugänge i.H.v. rd. 
615 T€ ergeben sich aus dem Bau der Offenen Ganztagsschulen sowie rd. 197 T€  für die 
Beseitigung des Bahnüberganges Petersbergstraße sowie rd. 129 T€ für die 
Erschließungsmaßnahme Am Osthang/Auf dem Strickart. 
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• Finanzanlagen 
Die deutliche Erhöhung des Wertansatzes der Finanzanlagen um 8,3 % ist insbesondere 
darauf zurückzuführen, dass die Straßenbeleuchtung mit einem Wert von 2,2 Mio. € im Wege 
einer Eigenkapitalerhöhung an die Stadtbetriebe Königswinter übertragen wurden. 
 

Das Umlaufvermögen, worunter Gegenstände fallen, die nicht dauernd dem Geschäftsbetrieb 
dienen, nimmt mit 4,75 % einen geringen Anteil an den Aktiva ein und hat sich gegenüber dem 
Vorjahr um knapp 1,5 Mio. € verringert.  

 
• Vorräte 

Die Vorräte wurden, wie bereits unter Punkt 2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
erwähnt, aus Vereinfachungsgründen direkt als Aufwand verbucht. Somit weist die 
Bilanzposition keinen Bestand mehr aus. 

 
• Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Für die Forderungen ist auch in 2007 eine Wertkorrektur vorgenommen worden. Die 
Wertberichtigung wird auf der Passivseite gebucht, in der Bilanz allerdings als Reduzierung 
der Forderungen unter Punkt 2.2 dargestellt und führt im Saldo, verrechnet mit den 
bestehenden Forderungen, zu einer Abschreibung i.H.v. insg. 278 T€ im Jahr 2007, so dass 
die Summe der Forderungen 7.227 T€ beträgt. 

Der Anstieg bei den sonstigen Vermögensgegenständen resultiert aus der Grundstücks-
fortschreibung Sportplatz Oberpleis  i.H.v. rd. 20 T€ sowie der Umbuchung der Vorsteuer-
überhänge der Umsatzsteuererklärungen 2006 und 2007 i.H.v. 103 T€ von den Steuer-
forderungen auf das lt. Kontierungshandbuch hierfür vorgesehene Konto „Sonstige 
Vermögensgegenstände“. Eine Verringerung ergab sich in Höhe von insges. 97 T€ durch den 
Verkauf von Gewerbegrundtücken. 

Insgesamt haben sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 1, Mio. € 
bzw. rd. 15 % erhöht. 

 
• Liquide Mittel 

Im Bestand der liquiden Mittel sind weiterhin – wie auch schon im Jahr 2006 - der abschlägig 
erhaltene Ablösebetrag für die Übernahme der ICE-Überführungsbauwerke in Höhe von 1,5 
Mio. €  sowie der Barwertvorteil aus dem Cross-Border-Lease-Geschäft in Höhe von 2,6 Mio. 
€ enthalten. Aus dem Geldvermögen der beiden rechtlich unselbständigen Stiftungen wurden 
Investmentzertifikate im Wert von 2,5 Mio. € erworben. Insbesondere hierdurch verringerte 
sich der  Bestand der liquiden Mittel. Weitere Veränderungen ergaben sich aus dem Saldo der 
Finanzrechnung.  
 

Zuletzt wird der aktive Rechnungsabgrenzungsposten angegeben, der hier mit einer Höhe 
von 1,1 Mio. € bzw. 0,3 % einen sehr geringen Einfluss auf die Bilanzsumme besitzt und überwiegend 
Aufwendungen enthält, die in 2007 bereits im Voraus bezahlt wurden, aber wirtschaftlich dem Jahr 
2008 zuzuordnen sind. Im Haushaltsjahr 2007 wurden Abgrenzungen insbes. für 
Betriebskostenzuschüsse, Versicherungen, Mieten, Besoldungszahlungen etc. gebildet, sowie für die 
städtische Beteiligung an dem Bau und der Einrichtung der OGS Oberpleis durch den TuS Oberpleis.  
 

4.2 Kapitalstruktur (Passiva) 
Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft, gegliedert nach dem Zeitpunkt der 
Fälligkeit der einzelnen Positionen, beginnend mit der langfristigsten. Sie setzt sich im Wesentlichen 
aus dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen und dem Fremdkapital zusammen. 

Das Eigenkapital ist dabei generell der Saldo aus der Summe der Aktiva abzüglich der 
Sonderposten und des Fremdkapitals einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten. Ein hoher 
Eigenkapitalanteil ist gleichzusetzen mit einer höheren finanziellen Unabhängigkeit. Gleichzeitig 
verursacht er einen geringeren Zinsaufwand, der die Ergebnisrechnung und damit das Jahresergebnis 
weniger belastet. 
Das Eigenkapital der Stadt Königswinter enthält neben der Allgemeinen Rücklage auch die 
Ausgleichsrücklage abzüglich des Jahresverlustes oder zuzüglich des Jahresgewinns und nimmt 



Jahresabschluss der Stadt Königswinter 2007 
 

 

- 613 - 

unter Berücksichtigung des ausgewiesenen Verlustes 2007 mit einer Höhe von 136.015 T€ mehr als 
ein Drittel der Bilanzsumme ein. Die Reduzierung dieses Wertes im Vergleich zum Vorjahr resultiert 
im Wesentlichen aus dem Vorjahresverlust i.H.v. 3.529 T€, der als negativer Betrag das Eigenkapital 
vermindert.  
Die Ausgleichrücklage hatte zum 31.12.2006 mit einer Höhe von 12.428 T€ einen Anteil von 9 % am 
Eigenkapital. Um den Haushalt zum Jahresabschluss 2006 formell auszugleichen, ist eine Zuführung 
in Höhe des ausgewiesenen Verlustes aus der Ausgleichsrücklage erforderlich, die sich damit um 
3.529 T€ auf 8.899 T€ zum 01.01.2007 reduziert. Um den Haushalt zum Jahresabschluss 2007 
auszugleichen, ist ebenfalls wieder eine Zuführung in Höhe des ausgewiesenen Verlustes über 
796 T€ aus der Ausgleichsrücklage erforderlich, die sich damit auf dann 8.103 T€ verringert. 
 
Trotz dieses strukturellen Defizits sind die Kriterien nach § 76 GO NRW zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Königswinter weiterhin nicht erfüllt. 
 
Nach § 43 Abs. 3 GemHVO NRW i.V.m. der Handreichung des Innenministers zu dieser Vorschrift ist 
die Übertragung von Aufwandspositionen im Rahmen der Ermächtigungsübertragung i.H.v. 
1.495.276,38 € von 2007 auf 2008 in der Allgemeinen Rücklage als „Davon-Ausweis“ anzugeben. Es 
handelt sich dabei um Aufwendungen, die für 2007 geplant aber frühestens 2008 anfallen werden und 
somit das Eigenkapital reduzieren. 

Unter Sonderposten werden alle Zuwendungen und Beiträge passiviert, die die Stadt für investive 
Maßnahmen oder als Pauschalzuweisungen für Investitionen erhalten hat. Bei einer Zweckbindung für 
investive Maßnahmen dürfen diese Mittel nur für die hierfür vorgesehenen Zwecke verwendet werden. 
Sie nehmen mit einer Höhe von 107.157 T€  31,5 % der Passiva für sich in Anspruch. Diese stellen 
Fremdkapital dar, erhalten jedoch im Zuge ihrer Auflösung als Erträge einen eigenkapitalähnlichen 
Status, da die Erträge über die Gewinn- und Verlustrechnung zum Jahresabschluss in das 
Eigenkapital fließen. Insgesamt ist die Höhe der Sonderpostens um 0,5 % gegenüber dem Vorjahr 
gestiegen.  
 

• Sonderposten für Zuwendungen 
Im Saldo ergibt sich hier eine Erhöhung des Jahresendwertes gegenüber dem Vorjahr i.H.v.  
rund 847 T€, die aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten sowie der 
Einstellung neuer Sonderposten, insbesondere für den Baufortschritt an Schloss Drachenburg 
mit 1,4 Mio. € und für die Zuschüsse i.H.v. rd. 940 T€ im Zusammenhang mit dem Bau von 
Offenen Ganztagsschulen resultiert. 
 

• Sonderposten für Beiträge 
Dieser Sonderposten hat sich im Saldo unter Berücksichtigung von Zugängen i.H.v. 133 T€ 
um insg. rund 663 T€ aufgrund von ertragswirksamen Auflösungen für Erschließungsbeiträge 
und KAG-Beiträgen, vermindert. Die Zugänge resultieren insbes. aus der Veranlagung der  
Straßen Laubenweg, Schwengert und Am Osthang zu Erschließungsbeiträgen. Die Erträge 
gehen in voller Höhe in der Gewinn- und Verlustrechnung auf. 
 

• Sonderposten für Gebührenausgleich 
Gem. §43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden 
Einrichtungen, die in den folgenden 3 Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten  
anzusetzen. Folgende Gebührenhaushalte sind hiervon betroffen: 

o Friedhof (79 T€) 

o Straßenreinigung / Winterdienst (245 T€) 

Gem. §43 Abs. 6 Satz 2 GemHVO NRW sind ferner Kostenunterdeckungen in den Gebühren-
haushalten im Anhang explizit unter Angabe der Höhe aufzuführen. Für das Jahr 2007 
konnten in den folgenden Gebührenhaushalten Unterdeckungen identifiziert werden: 

o Musikschule (63 T€) 

o Übergangsheime (16 T€) 

o Rettungsdienstgebühren (77 T€) 

 

Im Rahmen der Erstellung der Schlussbilanz wurden Rückstellungen in einer Gesamthöhe von 
31.976 T€  gebildet. Bilanztechnisch sind sie dem Fremdkapital zugeordnet. Im Vergleich zum 
Jahresabschluss 2006 kam es zu einer Reduzierung der Rückstellungen i.H.v. rund 668 T€. 
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• Pensionsrückstellungen 
Die Pensionsrückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 130 T€ 
erhöht, insbes. durch die Übernahme von Beschäftigten im Zusammenhang mit der 
Einführung des Jugendamtes.   
 

• Instandhaltungsrückstellungen 
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen müssen gebildet werden, wenn die 
Nachholung einer bisher als unterlassen zu bewertenden Instandhaltungsmaßnahme 
hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die Höhe der Maßnahme ist dabei zum 
Abschlussstichtag einzeln und sachgerecht zu ermitteln und entsprechend zu bilanzieren. 
Der Aufwand der Instandhaltung wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich 
entstanden ist, auch wenn die Maßnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt wird. 
Hierdurch wird die Zielsetzung der intergenerativen Gerechtigkeit bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Vergleichbarkeit der Haushaltsergebnisse unterstützt. 

Die Veränderung der Position ergibt sich vor allem aus der Fertigstellung von Maßnahmen, 
die in die Rückstellung eingestellt und im Haushaltsjahr 2007 beendet wurden. Folgende 
Maßnahmen wurden in 2007 abgeschlossen und aus der Rückstellung finanziert: 

    ursprünglich 
   gebildete RSt: 

o Grundschule Niederdollendorf Austausch der Fenster     65.000,00 € 

o Grundschule Niederdollendorf Dacherneuerung    118.000,00 € 

o Gymnasium Oberpleis Sanierungsmaßnahmen   542.000,00 € 

o Hallenbad Königswinter  Filtererneuerung     47.000,00 € 

o Freibad Königswinter Betonsanierung,  Reparaturarbeiten    70.000,00 € 

o Brücke Oberscheuren Instandsetzung   123.000,00 € 

 

Bei den Maßnahmen, die insgesamt günstiger umgesetzt wurden als geplant, sind die 
hierdurch verbliebenen Restbeträge der Instandhaltungsrückstellung ertragswirksam i.H.v. rd. 
30 T€ aufgelöst worden.  

Gleichzeitig kam es zu einer Aufstockung der Instandhaltungsrückstellungen aufgrund von 
Maßnahmen, die in 2007 nicht mehr durchgeführt werden konnten: 

o Grundschule Oberdollendorf  Erneuerung Dach über WC          10.000 € 

 
• Sonstige Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: 

Rückstellung für nicht angetr. Urlaub     281.049,44 €  

Rückstellung für geleist. Überstunden     543.405,89 € 

Rückstellung für sonstige Verbindlichkeiten     275.311,55 € 

Rückst. f. sonst. Verb. Tiefbaumaßnahmen     122.000,00 €  

Rückstellung Förd. Privater i.Z. Altstadtsanierung     108.577,06 €  

Rückst. f. d. Inanspruchnahme von Altersteilzeit     355.114,91 €  

Rückst. für drohende Verluste aus schw. Geschäften     382.679,00 €  

Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten     118.786,06 €  

Rückstellung zur Aufbewahrung von Unterlagen (EB)       68.800,00 €  

Rückstellung zur Erstellung u. Prüfung der EB       90.704,07 €  

Summe Sonstige Rückstellungen  2.346.427,98 €  
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Die sonstigen Rückstellungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 143 T€ 
reduziert. Die Rückstellungen für nicht angetretenen Urlaub verringerten sich um rd. 48 T€ 
und die Rückstellungen für geleistete Überstunden um rd. 196 T€. Die Rückstellung für 
sonstige Verbindlichkeiten erhöhte sich um rund 82 T€, weil Rückstellungen für die Prüfung 
der Jahresabschlüsse durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eingebucht werden 
mussten, sowie für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Eine 
Rückstellung aus einem Pachtvertrag in Höhe von 92 T€ wurde aufgelöst mit einer 
nachträglichen Korrektur der Eröffnungsbilanz. Die Rückstellung für die Straßen-
schlussvermessung der L 490 in der Ortsdurchfahrt Vinxel, 2.BA, wurde in 2007 aufgelöst. 
  
Im Rahmen der Altstadtsanierung bietet die Stadt den Eigentümern Sanierungszuschüsse an. 
Da der Bewilligungsbescheid in 2007 erlassen wurde, die Finanzierung allerdings zu einer 
Belastung des städt. Haushalts erst in den Folgejahren führt, wurden Rückstellungen i.H.v. 
103 T€ neu gebildet. Gleichzeitig wurden Rückstellungen i.H.v. 56 T€ für 
Sanierungszuschüsse aufgelöst, die in Vorjahren bewilligt und in 2007 ausgezahlt wurden.  
 
Die Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit musste um 92 T€ erhöht 
werden, weil neue Mitarbeiter Altersteilzeit in Anspruch genommen haben. Außerdem war 
eine Rückstellung i.H.v. 75 T€ aufzulösen, weil die Hochbaumaßnahme Sandscheider Straße 
vollständig abgewickelt wurde. Ferner wurden Drohverlustrückstellungen für ein 
gerichtsanhängiges Verfahren bezüglich einer Messbetragsfestsetzung und möglicher 
Nachzahlungen von Urlaubsgeldern der Beamten aus den Vorjahren um 73 T€ erhöht. 
Außerdem verringerte sich die Rückstellung zur Prüfung der Eröffnungsbilanz um 134 T€, 
während die Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten um 53 T€ erhöht werden musste. 
 

 

Die Verbindlichkeiten stellen mit 58.342 T€ bzw. 17,14 % den drittgrößten Posten auf der 
Passivseite der Bilanz dar. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine leichte Steigerung um 1,27 %. 
 

• Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
Investitionskredite beim öffentlichen Bereich und bei privaten Kreditinstituten wurden in 2007 
i.H.v. insgesamt 1.478 T€ getilgt und führten somit zu einer Reduktion dieser Position um 
3,35 %. 

• Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 
Die Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, erhöhten sich 
insges. um rund 811 T€. Dies ist zurückzuführen auf den PPP-Vertrag zum Bau des 
Sportplatzes Oberpleis mit einem Neuzugang von 1,2 Mio. €. Außerdem verringerte sich die 
Bilanzposition durch Ratenzahlungen im Zusammenhang mit dem Ankauf der ehemaligen 
Straßenmeisterei Oberpleis i.H.v. 144 T€ sowie mit dem Pavillon Hauptschule Oberpleis i.H.v. 
27 T€. Außerdem verringerte sich die Bilanzposition um insgesamt rd. 180 T€ durch 
Zahlungen im Zusammenhang mit Beleuchtungs- und Heizungscontractingverträgen.  

• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Jahr 2007 verglichen mit 
dem Vorjahr um 493 T€ = 13,6  % verringert. Es handelt sich bei dieser Position um 
Lieferungen und Leistungen Dritter gegenüber der Stadt, die erst in 2008 oder später 
aufgrund entsprechender Zahlungsziele beglichen werden.  

• Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr bis zum 
31.12.2007 um 610 T€ oder 328,5 % erhöht. Diese Veränderung ergibt sich insbes. aus der 
zum 31.12.2007 noch offenen Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2007 i.H.v. 566 T€. 

• Sonstige Verbindlichkeiten 
Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fallen eine Reihe verschiedener städtischer 
Zahlungsverpflichtungen, die zum 31.12.2007 noch nicht beglichen waren und wirtschaftlich 
der Zeit davor zuzuordnen waren. Diese Verbindlichkeiten haben sich in 2007 im Vergleich 
zum Vorjahr um 1.286 T€ erhöht. Die Erhöhung ist insbes. zurückzuführen auf Zugänge bei 
den Zuweisungen und Zuwendungen aus nicht erfüllten Verwendungsvorgaben, insbes. im 
Zusammenhang mit der Restaurierung der Schloss Drachenburg und den verschiedenen 
Investitionspauschalen sowie bei den Erschließungsbeiträgen. Abgänge waren insbes. zu 
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verzeichnen bei der Verbindlichkeit aus der Vorfinanzierung im Zusammenhang mit der 
Restaurierung der Schloss Drachenburg,   
 

Die letzte Position der Passiva stellt der passive Rechnungsabgrenzungsposten dar, der 
mit 6.758 T€ knapp 2 % der Bilanzsumme ausmacht. Enthalten sind hier Zahlungen, die in den 
vorangegangenen Haushaltsjahren an die Stadt geleistet wurden und die die Verpflichtung zu einer 
Leistung in den folgenden Haushaltsjahren durch die Stadt bedingen. Der passive RAP wurde 
hauptsächlich für die Gebühren aus der Grabnutzung erstellt. Der größte Teil der Steigerung von 
433 T€ ggü. dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus der Umbuchung des Sonderpostens 
Straßenbeleuchtung in die passive Rechnungsabgrenzung. Dies war erforderlich, weil die 
Straßenbeleuchtung an die Stadtbetriebe übertragen wurde und die Stadt für das Betreiben der 
Beleuchtung einen Festpreis pro Leuchte zu entrichten hat. Entsprechend wird der 
Rechnungsabgrenzungsposten über die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der Straßenbeleuchtung 
ertragswirksam aufgelöst und verbessert somit die Ergebnisrechnung. 

 

 

5 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus 
Leasinggeschäften 

 
Haftungsverhältnisse gegenüber Dritten werden insbesondere durch Übernahmen von Bürgschaften 
und Gewährverträgen sowie die Bestellung sonstiger Sicherheiten durch die Gemeinde begründet. 
Hierdurch übernimmt die Gemeinde ein wirtschaftliches Risiko für fremde Interessen. Dies muss in der 
Bilanz zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde offen gelegt werden. 
Dementsprechend regelt § 47 Abs. 1 GemHVO, dass im Verbindlichkeitenspiegel die 
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe 
des jeweiligen Gesamtbetrages, nachrichtlich auszuweisen sind.  
 
Den rechtlichen Rahmen für die Bestellung von Sicherheiten durch die Gemeinden stecken die 
Regelungen des § 87 GO NRW ab. Nach § 87 Abs. 1 GO NRW darf die Gemeinde grundsätzlich 
keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann jedoch Ausnahmen 
zulassen. Die grundsätzliche Unzulässigkeit wird in den weiteren Absätzen des gleichen Paragraphen 
modifiziert. Im zweiten Absatz wird die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus 
Gewährverträgen von dem Verbot des ersten Absatzes frei gestellt, jedoch zugleich der Anzeigepflicht 
an die Aufsichtsbehörde unterworfen. Die Übernahme von Bürgschaften und Verpflichtungen aus 
Gewährverträgen ist allerdings nur im Rahmen der Erfüllung gemeindlicher Aufgaben zulässig. Die 
Gemeinde soll nämlich nur in den Aufgabenbereichen und Fällen ein Risiko übernehmen, in denen sie 
ein unmittelbares eigenes Interesse hat.  
 
Zum Bilanzstichtag bestehen – wie im Verbindlichkeitenspiegel nachrichtlich ausgewiesen – zwei 
Haftungsverhältnisse.  
 
Dabei handelt es sich in beiden Fällen um Ausfallbürgschaften zur Sicherung von 
Kreditverbindlichkeiten der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt 
Königswinter mbH (WWG):  
 

Datum der Bürgschaftserklärung Nennbetrag Laufzeit bis 

23.10.1990 1.466.896 € ca. Ende 2013 

8.12.1994 664.679 € 30.11.2014 

 
Beide Bürgschaftsübernahmen wurden seinerzeit durch die Aufsichtsbehörde vor Abschluss der 
jeweiligen Übernahmeerklärungen genehmigt. Die Laufzeit der Bürgschaften ist abhängig von den 
Laufzeiten der verbürgten Wohnungsbaukredite. Hier kann es – zumindest bei dem ersten Kredit – 
durch eine evtl. Anpassung der Zinskonditionen ggf. noch zu einer Veränderung kommen. Für den 
zweiten Kredit wurden seitens der WWG die Zinskonditionen bis zum 30.11.2014 fest vereinbart.  
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Konkrete Anhaltspunkte, dass die Stadt Königswinter aus den beiden Bürgschaften in Anspruch 
genommen werden könnte, liegen derzeit nicht vor.  
 
Zum Stichtag 31.12.2007 existierten folgende Leasingverträge: 
 

Vermögensgegenstand Beginn der Laufzeit 
monatliche 

Leasingraten 
(brutto) 

Jahresbeträge 
in 2007 
(brutto) 

 
VW Caddy SU 6447 April 2005         153,51 €  1.842,12€  
VW Caddy SU 2084 November 2006         132,09 €            1.585,08 €  
VW Polo SU 2399 September 2005         126,14 €  1.513,68 €  
VW Polo SU 2991 Dezember 2006         122,57 €            1.470,84 €  
VW Touran BGM SU 6628 April 2005         285,60 €            3.427,20 €  
Funklan Januar 2006      3.306,91 €          39.682,92 €  
Pavillon der Hauptschule Oberpleis August 2000      2.264,73 €          27.176,76 €  

Summe:        6.391,55 €  76.698,60€  

 
 
 
 
 
 
 
 
Königswinter, den 19.08.2009 
 
Aufgestellt:      Bestätigt: 
 
        
 
 
(Ashok Sridharan)     (Peter Wirtz) 
Stadtkämmerer      Bürgermeister 
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Anlagenspiegel 
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Forderungsspiegel 
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Verbindlichkeitenspiegel 
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Lagebericht 
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1  Allgemeines 
Die heutige Stadt Königswinter ging aus der kommunalen Neugliederung im Jahr 1969 hervor und 
umfasst ein Gebiet von 7.619 ha, in dem rund 41.000 Menschen leben. Hinweise auf eine Besiedlung 
reichen bis ins erste Jahrtausend nach Christus zurück. So fand man in Dollendorf einen Grabstein, 
der auf das Jahr 680 n. Chr. zurückdatiert wird. In der Urkunde eines Bauernhofes wird 859 erstmals 
der Ort Pleisa – das heutige Oberpleis – erwähnt, 895 in einer ähnlichen Urkunde der Ort Stieldorf. 
922 taucht erstmals die Ortsbezeichnung Idubag (Ittenbach) auf, 925 Ruzindorf (Rauschendorf), 948 
Quirrenbach, 966 Dullendorf (Dollendorf) und 1015 Winetre (Königswinter). Aus der Bezeichnung 
Winetre lässt sich schließen, dass der Weinbau schon damals in dieser Gegend heimisch war. 1342 
wird dann erstmals von Königswinter gesprochen.  
Kindergärten sind ebenso flächendeckend wie Grundschulen über das Stadtgebiet verteilt. 
Weiterführende Schulen finden sich im Schulzentrum Oberpleis und in der privaten Jugenddorf-
Christophorusschule Königswinter, wobei sich letztere auch der Förderung von Hochbegabten 
widmet. Den zahlreichen Sportvereinen in Königswinter stehen Trainings- und 
Wettkampfmöglichkeiten in vielen Turnhallen und auf Sportplätzen zur Verfügung. Auch das kulturelle 
Leben kommt in Königswinter nicht zu kurz: Wer sich musikalisch betätigen möchte, dem stehen 
zahlreiche Chöre und Orchester offen, ein Instrument erlernen kann man bei der städtischen 
Musikschule. Zum kulturellen Angebot gehören aber auch klassische Konzerte, Konzertabende der 
Musikvereine sowie Theateraufführungen in der Aula des Schulzentrums Oberpleis. Für die 
Erwachsenenbildung hält die Volkshochschule Siebengebirge ein breit gefächertes Angebot an 
Weiterbildungsmöglichkeiten vor.  
Die Beseitigung der Abwässer in der Stadt Königswinter erfolgt seit dem 1.1.1990 durch den 
Eigenbetrieb Abwasserwerk. Hierfür werden Entsorgungsleitungen von insgesamt 270 km Länge 
bereitgehalten. Über Teile des Vermögens des Abwasserwerkes hat die Stadt Königswinter eine 
sogenannte Cross-Border-Leasing-Transaktion mit einem U.S.-amerikanischen  Investor getätigt.  
 
 
2  Die Stadt Königwinter in Zahlen 
Statistische Angaben: 
Einwohnerzahlen: 41.207 
Flächengröße: 76,19 km2 
Einwohner je km2 : 541 
Schüler: 4.269 
Straßen: 281 km 
Wirtschaftswege: 234 km 
  
Jahresabschluss (Angaben in TSD €): 
Bilanzsumme:  340.249 
Eigenkapital:  136.016 
Ausgleichsrücklage: 8.899  
Jahresfehlbetrag: 796  

 
 

3  Geschäftsentwicklung 

3.1 Ergebnislage – Erträge, Aufwendungen und Jahresfehlbedarfe 
Die Ergebnisrechnung, in der sämtliche Erträge und Aufwendungen saldiert dargestellt werden, 
schließt zum Stichtag 31.12.2007 mit einem Verlust i.H.v. lediglich 796.219 €. Damit wird der in der 
Haushaltsplanung 2006 / 2007 geplante fortgeschriebene Verlust von insgesamt 6.229.748 € um 
5.433.529 € oder rd. 87 % unterschritten! Die Ausgleichsrücklage verfügt somit zum 31.12.2007 unter 
Berücksichtigung des Jahresverlustes noch über eine Höhe von insgesamt  8.102.797 €. 
 
Der Ergebnisplan, der die Erträge der Stadt Königswinter den Aufwendungen im Planungszeitraum 
von 2008 bis 2011 gegenüberstellt, weist weiterhin ein Missverhältnis zwischen diesen beiden Größen 
auf, welches sich in entsprechenden Jahresfehlbeträgen äußert. Im Einzelnen stellt sich die Situation 
unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebniszahlen aus den Jahren 2006 und 2007 und den  
Planansätzen für die Folgejahre aus dem aktuellen Haushaltsplan 2008/2009 wie folgt dar: 
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2006 

(Ergebnis) 
2007 

(Ergebnis) 2008 2009 2010 

 
 

2011 
  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

Summe der Erträge 
 

54.689 61.767 63.877 67.825 69.527 
 

70.119 
Summe der  
Aufwendungen 

 
58.297 62.566 68.804 69.456 70.548 

 
71.240 

Summe außer-
ordentl. Ergebnis 

 
     79      3 0 0 0 

 
0 

Jahresfehlbedarf 
 

-3.529 - 796 - 4.927 - 1.631 - 1.021 
 

- 1.121 
 
Die tabellarische Übersicht zeigt einen Anstieg der Aufwendungen von rd. 58,3 Mio. € in 2006 auf rd. 
62,6 Mio. € in 2007 bis hin zu geplanten 71,2  Mio. € im Jahr 2011. Dem gegenüber steht ein 
voraussichtlicher Anstieg der Erträge von rd. 54,7 Mio. € in 2006 auf rd. 61,8  Mio. €  in 2007 bis hin 
zu 71,2 Mio. € in 2011. Der Anstieg aus dem Jahr 2007 nach 2008 ergibt sich insbesondere aus 
höheren Erträgen aus dem Bereich Steuern und Abgaben sowie dem neuen Jugendamt ab dem 
1.1.2008, welches zu steigenden Erträgen aber auch Aufwendungen in ähnlicher Höhe im Haushalt 
führt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird deutlich, dass der geplante Fehlbetrag aus dem Jahr 2008 in der 
geplanten Höhe deutlichst unterschritten wird. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage Deutschlands und 
der Welt kann davon ausgegangen werden, dass die geplanten, recht geringen Verluste in den Jahren 
2009 – 2011 tendenziell nicht unterschritten werden können, da insbesondere auf der Ertragsseite mit 
Steuerrückgängen zu kalkulieren ist. Für das Jahr 2008 können zum jetzigen Zeitpunkt keine exakten  
Zahlen vorgelegt werden. Es wird allerdings damit gerechnet, dass das Jahr 2008 voraussichtlich mit  
einem deutlich geringeren Verlust abschließen wird als geplant. Inwieweit sogar ein Gewinn 
erwirtschaftet werden konnte, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. 
 
Nachfolgende Tabelle untergliedert die Erträge in solche aus Steuern und Zuwendungen und übrige 
Erträge sowie die Aufwendungen in Transferaufwendungen und übrige Aufwendungen. 
 

  
2006 

(Ergebnis) 
2007 

(Ergebnis) 2008 2009 2010 

 
 

2011 
  in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

Steuern und Zu-
wendungen  

42.951 50.003 51.357 54.389 56.002 57.421 

übrige Erträge 11.738 11.764 12.520 13.435 13.525 12.699 

Transferaufwand 
(insb. Kreisumlage)  

 
23.651 

 
25.872 

 
29.841 

 
30.713 

 
31.572 

 
32.160 

übriger Aufwand  34.646 36.694 38.963 38.743 38.976 39.080 

 
Es zeigt sich, dass der Anstieg der Erträge weitestgehend auf die Ergebnisplanpositionen 01 „Steuern 
und ähnliche Abgaben“ und 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ zurückzuführen ist. Die 
Steigerung ist bedingt durch steigende Steuereinnahmen sowie durch Mehrerträge im 
Zusammenhang mit der Einrichtung eines eigenen städtischen Jugendamtes ab dem 01.01.2008. 
Aufgrund der globalen Finanz- und anhaltenden Wirtschaftskrise wird derzeit davon ausgegangen, 
dass insbesondere im Ertragsbereich zunächst einmal die aus der letzten Haushaltsplanung 
kalkulierten Erträge – insbesondere bei den Steuern und den Zuwendungen - in dieser Höhe vorerst 
nicht erreicht werden können bei tendeziell konstanten Steigerungen im Aufwandsbereich. Ob es sich 
hierbei um einen zu pessimistischen Ausblick handelt ist derzeit ebenfalls nicht absehbar, da die 
Intensität und Durchschlagskraft der anhaltenden Weltwirtschaftskrise derzeit nicht prognostizierbar 
ist. 
 
Bei den Aufwendungen ist der Anstieg von 2006 nach 2007 auf die Aufwandsposition 15 
„Transferaufwendungen“ zurückzuführen, deren größte Position wiederum die Kreisumlage bildet. 
Weitere Steigerungen im Aufwandsbereich in diesem Zeitraum sind insbesondere auf 
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Kostensteigerungen im Personalbereich sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
zurückzuführen. In 2008 ergibt sich zwar einerseits eine Verminderung der Kreisumlage in Höhe der 
dann nicht mehr zu entrichtenden Jugendamtsumlage, dem gegenüber stehen jedoch erhebliche  
Transferleistungen, die durch das eigene Jugendamt ab dem 1.1.2008 anfallen werden. Der übrige 
Aufwand verbleibt in den Folgejahren nach den aktuellen Planungen weitgehend konstant. 
 
Die Jahresergebnisse 2006 und 2007 haben negative Auswirkungen auf die Höhe der 
Ausgleichsrücklage und somit auf das Eigenkapital. Grundsätzlich muss der städtische Haushalt nach 
§ 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen sein. Dies bedeutet, dass die Summe der Aufwendungen in der 
Gesamtergebnisrechnung die Summe der Erträge nicht überschreiten darf. Weist der Haushalt 
hingegen einen Verlust aus, so ist dieser durch „Entnahme“ aus dem Eigenkapital zu decken. 
Zunächst wird dabei auf die Ausgleichsrücklage zurückgegriffen, die von 12,4 Mio. € zum 31.12.2006 
auf 8,9 Mio. € zum 31.12.2007 sinkt. Durch den Verlust im Jahr 2007 verringert sich die 
Ausgleichsrücklage um weitere 796 T€ auf dann rd. 8,1 Mio. €. Da zum aktuellen Zeitpunkt für den 
Jahresabschluss 2008 mit keinem nennenswerten Verlust kalkuliert wird, wird davon ausgegangen, 
dass die Höhe der Ausgleichsrücklage auch am Ende des Jahres 2008 sich nicht nennenswert 
verändern wird, sondern im Gegenteil evt. erhöht werden kann. Aufgrund des zu erwartenden 
Negativ-Wachstums von rund 6 % im Jahr 2009 für Deutschland kann allerdings davon ausgegangen 
werden, dass für die Folgejahre eher mit Verlusten als mit Gewinnen in der kommenden 
Haushaltsplanung zu rechnen ist – mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das Eigenkapital 
der städtischen Bilanz. 
 

3.2 Finanzlage – Einzahlungen, Auszahlungen 
Die Ergebnisse 2006 und 2007 sowie die Planungen für die Haushaltsjahre 2008 – 2011 aus dem 
Haushaltsplan für die Jahre 2008 und 2009 stellen sich im Bereich der Ein- und Auszahlungen wie 
folgt dar: 
 

 
2006 

(Ergebnis) 
2007 

(Ergebnis) 
2008 2009 2010 2011 

 in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 
Einzahlungen aus lfd. 
Verw.Tätigkeit  

51.013 54.625 61.547 65.212 66.753 67.203 

Auszahlungen aus lfd. 
Verw.Tätigkeit 

48.947 53.699 63.996 62.731 63.248 63.774 

Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

8.451 4.610 6.681 7.142 7.111 4.294 

Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit  

4.835 7.166 10.895 8.454 8.597 6.012 

 
Aufgrund von deutlichen Einsparungen bei den Auszahlungen und einem leicht höheren Ergebnis bei 
den Einzahlungen schließt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2007 mit 
einem positiven Ergebnis von rund. 926.045 € ab. Im Bereich der Investitionen lag der Saldo aufgrund 
der geringen investiven Einzahlungen mit rund 1.2 Mio. € deutlich unterhalb der ursprünglichen 
Planungen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass hierin bereits rund 2.5 Mio. € an investiven 
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren aus Geldern der Stiftungen enthalten sind, die in 
dieser Form für 2007 nicht geplant waren. Insofern ergeben sich, insbesondere aufgrund der 
vorläufigen Haushaltsführung in den ersten 10 Monaten des Jahres 2007, im investiven Bereich ohne 
Berücksichtigung der Wertpapierkäufe auch hier Einsparungen von ca. 1.3 Mio. €. 
 
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist hinsichtlich der Zahlungsflüsse auf den ersten Blick deutlich 
schlechter als in der ursprünglichen Planung veranschlagt. Allerdings ist dies auf die Tatsache 
zurückzuführen, dass es in 2007 zu deutlich geringeren Kreditaufnahmen kam, so dass es hier in 
diesem Bereich zu deutlich weniger Einzahlungen kam. Das negative Saldo führt dazu, dass die Stadt 
ihre Schulden im Jahr 2007 um rund 1.5 Mio. € reduzieren konnte. 
 

 
2006 

(Ergebnis) 
2007 

(Ergebnis) 2008 2009 2010 2011 

 in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ in T€ 

Liquide Mittel 7.594 4.496 -2.093 -2.093 -1.972 -1.972 
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Aufgrund der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (+926.045 €), Investitionstätigkeit (-2.556.109 
€) und Finanzierungstätigkeit (-1.467.910 €) ergibt sich eine Reduzierung der liquiden Mittel in 2007 
um 3.097.974 € auf nunmehr 4.495.932 €. Aufgrund der positiven Entwicklung der Steuern und 
Zuwendungen, die sich auch in 2008 fortgesetzt hat, wird bis Ende 2009 nicht mit einem 
nennenswerten negativen Bestand an Barmitteln gerechnet, so wie dies in der derzeit noch aktuellen, 
aber veralteten Planung aus dem Jahr 2008 dargestellt ist. 
 

3.3 Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung 
Im Folgenden soll ein Auszug an relevanten Kennzahlen dargestellt werden, die in Zukunft einen 
Vergleich der wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadt mit anderen Kommunen einfacher gestalten 
sollten. Aufgrund der noch andauernden Einführungsphase des NKFs in NRW sind allerdings noch 
einige Jahresabschlüsse abzuwarten, bis ein wirklicher Vergleich möglich ist. Insofern werden hier 
lediglich die Kennzahlen kurz vorgestellt und mit den aktuellen Zahlen des Jahresabschlusses 2007 
versehen - ohne Interpretation der Ergebnisse – denn dies ist nach einem abgelaufenen Zeitraum von 
gerade einmal 2 Jahren kaum möglich und sinnvoll. 
 
3.3.1 Steuerquote 
Die Steuerquote setzt die Steuererträge ins Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen und gibt die 
Fähigkeit der Stadt an, sich durch „eigene“ Erträge selbst zu finanzieren - losgelöst von staatlichen 
Zuwendungen. 
 

Steuererträge x 100  38.656.647 € x 100  

Ordentliche Erträge  60.977.750 €  
= 63,39 % 

 
Im Jahr 2006 betrug die Steuerquote 62,54 % und hat sich aufgrund der Tatsache, dass der 
wesentliche Teil der Ertragssteigerungen auf Steigerungen im Steuerbereich zurückzuführen ist, leicht  
erhöht. Somit tragen die Steuern zu rund zwei Drittel zu den Gesamterträgen der Stadt bei. 
 
3.3.2 Personalintensität 
Die Personalintensität setzt die Personalaufwendungen pro Jahr mit den ordentlichen Aufwendungen 
ins Verhältnis, um deren Anteil zu bestimmen. 
 

Personalaufwendungen x 100  11.716.222 € x 100  

Ordentliche Aufwendungen  60.248.373 €  
= 19,45 % 

 
Im Vorjahr betrug die Personalintensität 19,89 % und ist damit nahezu unverändert geblieben.  
 
3.3.3 Anteil Sonderposten an Abschreibungslast (Drittfinanzierungsquote) 
Um die tatsächliche Belastung des Haushalts mit Abschreibungen zu ermitteln, ist es sinnvoll, diese 
ins Verhältnis zu der Höhe der jährlichen ertragswirksamen Auflösungen der zugewiesenen 
Sonderposten zu setzen. 
 

Erträge aus Auflösung der Sonderposten x 100  3.143.233 € x 100  

Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen  7.741.493 €  
= 40,60 % 

 
Somit wurde rund 41 % des abschreibungsfähigen Anlagevermögens durch Zuwendungen Dritter 
finanziert.  
 
3.3.4 Fehlbetragsquote I 
Da zum Haushaltsausgleich ein ausgewiesener Jahresverlust aus der Ausgleichsrücklage zu 
finanzieren ist, gibt die Fehlbetragsquote I an, in welchem Verhältnis der Jahresverlust die 
Ausgleichsrücklage in Anspruch nimmt. Sofern keine Ausgleichsrücklage mehr zur Verfügung steht, 
wird in der Fehlbetragsquote II der Fehlbetrag mit der Allgemeinen Rücklage ins Verhältnis gesetzt. 
Für Königswinter ist in 2007 lediglich die Fehlbetragsquote I relevant. 
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Verlust x 100  796.219 € x 100  

Ausgleichsrücklage  8.899.016 €  
= 8,94 % 

Sollte die Höhe der zukünftigen Jahresverluste der Höhe des ausgewiesenen Verlustes aus dem Jahr 
2007 entsprechen, ist die Ausgleichsrücklage in ca. 10 Jahren aufgebraucht. 
 
 
4  Bilanzkennzahlen 
Kennzahlen dienen dazu, kaufmännische Prozesse in komprimierter Form darzustellen. Diese 
Informationen dienen als Grundlage für steuerungsrelevante Entscheidungen. Zur ersten Einordnung 
der Schlussbilanz werden an dieser Stelle vier wichtige Kennzahlen dargestellt: Die 
Eigenkapitalquoten I und II, der Anlagendeckungsgrad II und die Umlaufintensität. 
Diese Informationen dienen als erster Überblick, lassen aber zum jetzigen Zeitpunkt noch keine 
weiterreichenden Rückschlüsse zu. Dazu fehlt es intern und extern an vergleichbaren Informationen. 
Vergleiche lassen sich erst dann durchführen, wenn eine breite Masse an Kommunen durch die 
Einführung des NKF ebenfalls Kennzahlen zur Verfügung stellt, sowie mehrere Bilanzen der Stadt 
Königswinter vorliegen, anhand derer sich Entwicklungen nachweisen und analysieren lassen. 
 

4.1 Eigenkapitalquote I 
Im Rahmen einer Finanzierungsanalyse, die Fragen zur Kapitalaufbringung und damit zur 
Abschätzung der Finanzrisiken klären soll, setzt diese Kennzahl die Höhe des Eigenkapitals ins 
Verhältnis zum Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme. Sie stellt somit den Grad der finanziellen 
Unabhängigkeit dar und gilt im privaten Bereich als wichtiges Bonitätskriterium, da hiermit die 
Haftungsfähigkeit gegenüber den Gläubigern abgebildet wird. Zudem gilt: Je höher die Eigenkapital-
quote, desto geringer der Zinsaufwand für Fremdkapital. 

Eigenkapital x 100  136.015.507 € x 100  

Bilanzsumme  340.248.800 €  
= 39,98 % 

 
Die Eigenkapitalquote I hat sich durch den ausgewiesenen Verlust gegenüber dem Vorjahr um 0,29 % 
verringert.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Bilanzierung von Schloss Drachenburg nach wie vor zu 
Verzerrungen bei der Berechnung der Eigenkapitalquote I führt. Grund hierfür ist die Tatsache, dass 
auf der Aktivseite der Bilanz die Drachenburg im Anlagevermögen erfasst ist, auf der Passivseite 
hingegen in gleicher Höhe innerhalb der Sonderposten, die in der Eigenkapitalquote I keine 
Berücksichtigung finden. Eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Kennzahl ergäbe sich 
durch Herausnahme von Schloss Drachenburg aus der Bilanzsumme. 
 

4.2 Eigenkapitalquote II 
Die Eigenkapitalquote II basiert auf der Eigenkapitalquote I, zusätzlich bezieht sie aber die Sonder-
posten für Zuwendungen und Beiträge in das Eigenkapital mit ein. Es handelt sich dabei zwar um 
finanzielle Mittel, deren Bereitstellung von Außenstehenden erfolgt, die jedoch als Sonderposten bei 
ihrer Auflösung als Ertrag gebucht werden und somit das Eigenkapital erhöhen (Ausnahme: Schloss 
Drachenburg). 

 (Eigenkapital + SoPo Zuwendungen / Beiträge) x 100  240.031.934 €  x 100  

Bilanzsumme  340.248.800 €  
= 70,54 % 

Diese Kennzahl hat sich im Verlauf des Jahres im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. Dies liegt 
daran, dass der Zugang an Sonderposten im Jahr 2007 den Verlust an Eigenkapital weitgehend 
kompensiert hat. 
 
4.3 Anlagendeckungsgrad II 
Der Anlagendeckungsgrad gibt grundsätzlich Auskunft über die Form der Finanzierung des 
Anlagevermögens, welches insbesondere bei anlageintensiven Unternehmungen eine relevante 
Größe darstellt. Beim Anlagendeckungsgrad II werden die langfristigen  Bilanzpositionen der Passiva 
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wie Eigenkapital, Sonderposten (die Eigenkapitalanteile aufweisen) und Fremdkapital (das eine 
längere Fristigkeit als fünf Jahre besitzt) addiert und mit der Summe des Anlagevermögens ins 
Verhältnis gebracht.  

 (Eigenkapital + Sopo Zuwend./Beiträge + 
langfrist. Fremdkapital) x 100 

 305.617.239 x 100  

Anlagevermögen  322.975.706 €  

 
= 94,63 % 
 

In Königswinter sind laut Kennzahl für langfristig gebundene Güter kaum kurzfristige Verbindlichkeiten 
(Kredite) entstanden, für die in der Regel höhere Zinsen zu entrichten wären. Die Kennzahl hat sich im 
Verlauf des Jahres im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls kaum verändert.  
 

4.4 Umlaufintensität 
Die Investitionsanalyse, die die Gewinnung von Informationen über die Kapitalverwendung als Ziel 
hat, klärt Fragen der Fristigkeit der Vermögensbindung. Je kurzfristiger das Vermögen in Liquidität 
umgewandelt werden kann, desto größer ist die finanzielle Stabilität der Stadt.  

Hier wird das Umlaufvermögen mit der Bilanzsumme in Relation gesetzt. 

Umlaufvermögen x 100  16.153.477 € x 100  

Bilanzsumme  340.248.800 €  = 4,75 % 

 
Auch diese Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. 
 
 

5  Ausblick (Chancen und Risiken) 
Mit einer Eigenkapitalquote I von fast 40 % verfügt die Stadt Königswinter nach wie vor über eine noch 
als gesund zu bezeichnende Kapitalstruktur. Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass die Verluste 
aus den Jahren 2006 und 2007 deutlich unterhalb der Planungen lagen und sich für den 
Jahresabschluss 2008 voraussichtlich kein nennenswerter Verlust abzeichnet. Abzuwarten bleibt nun 
die in der neuen Haushaltsplanung ausgewiesenen Planergebnisse, die zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht vorliegen, aber keine Verbesserung aufgrund der Weltwirtschaftskrise, die nachgelagert auch die 
öffentlichen Haushalte insbesondere in den Jahren 2009 und 2010 belasten wird, erwarten läßt. 
Grundsätzlich  muss daher mit einer weiteren Verschlechterung der Eigenkapitalquote im 
Planungszeitraum gerechnet werden.  
 
Dennoch wurden Maßnahmen zur weiteren Konsolidierung getroffen, die im Folgenden kurz 
aufgeführt sein sollen: 
 

• Die Stadtverwaltung Königswinter hat sich aus Effizienzgründen dazu entschlossen, alle 
gebäudebezogenen Aufgaben zum 1.1.2005 in einer Organisationseinheit „Zentrale 
Immobilienbewirtschaftung (II-ZIB)“ zusammen zu fassen und zum 1.1.2008 in die 
Stadtbetriebe Königswinter, AöR (SBK) auszugliedern. Wesentliche Kernaufgabe von II-ZIB 
ist es, ein effektives Controlling gerade im Bereich der Verbrauchszahlen der 
Gebäudeunterhaltung aufzubauen, um frühzeitig mögliche Fehlentwicklungen zu identifizieren 
und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Hier werden Entlastungen für den Haushalt erwartet.  

 
• Durch die zum 01.01.2006 vollzogene Ausgliederung des ehemaligen städtischen 

Baubetriebshofs in eine neu gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts verspricht sich die 
Verwaltung auch weiterhin eine deutliche Effizienzsteigerung und Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten. 

 
• Weitere Konsolidierungsmaßnahmen durch Zusammenlegung von Geschäftsprozessen 

verspricht sich die Verwaltung durch die Auslagerung der Tief- und Gartenbauabteilung zum 
01.04.2008 in die SBK. Auch wurden alle Aufgaben im Rahmen der Straßenbeleuchtung inkl. 
der Vermögensgegenstände zum 01.01.2007 an die SBK übergeben. 

 
• Durch die Gründung des eigenen Jugendamtes zum 1.1.2008 lassen die aktuellen Planzahlen 

im Vergleich zur entsprechenden Kreisumlage ebenfalls auf Einsparpotentiale schließen. Ob 
dies mit der Realität in Einklang zu bringen ist, wird die Zukunft zeigen müssen, da 
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insbesondere die Höhe der Aufwendungen der Jugendhilfe individuell für Königswinter schwer 
im Vorhinein zu bestimmen und damit zu planen ist. Hier könnte sich ein mögliches 
Risikopotential für den Haushalt ergeben, was sich allerdings im Jahresabschluss 2008 
voraussichtlich noch nicht bestätigen läßt.  

 
• Derzeit laufen Überlegungen bezüglich der Zusammenlegung der Verwaltungsstandorte zu 

einem zentralen Rathaus. Auch hier werden Einspareffekte insbesondere durch den Wegfall 
redundanter Aufgaben erwartet, die weitere Entlastungen für den Haushalt nach sich ziehen 
können.  

 
Inwieweit diese Maßnahmen zu monetären Entlastungen im Haushalt führen werden, bleibt 
abzuwarten, da viele dieser Schritte auf eine langfristige Verbesserung der Haushaltssituation zielen 
und sich damit einer kurzfristigen Beurteilung zunächst entziehen. 
 
Gerade deshalb dürfen weitere Konsolidierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Reduzierung von 
Aufwendungen nicht außer Acht gelassen werden, um eine kontinuierliche Verbesserung der 
Haushaltslage auch im Hinblick auf eine Erhöhung der Eigenkapitalquote zu erreichen. Es sei auch an 
dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass aufgrund der Wirtschaftskrise und dem jetzt schon 
abzeichnenden Rückgang der Steuererträge und Zuwendungen ab dem Jahr 2009 weitere Verluste in 
kommenden Haushaltsjahren entstehen können, die zu einer kontinuierlichen Reduzierung der  
Ausgleichsrücklage sowie später der Allgemeinen Rücklage und damit letztlich zu einer 
Verschlechterung der Eigenkapitalquote führen. Auch der vorliegende und gegenüber dem Plan 
verbesserte Jahresabschluss 2007 wird an dieser Tatsache nichts ändern.  
 
 

6  Mitglieder des Verwaltungsvorstandes 

6.1 Bürgermeister 
1. Name 

• Peter Wirtz 

2. Beruf 
• Bürgermeister 

 
3. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 

Aktiengesetz 

• Mitglied im Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln für die Region Königswinter/Sankt 
Augustin 

• Mitglied im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbau- und 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Stadt Königswinter 

• Aufsichtsratsvorsitzender der Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes 
• Mitglied im Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein-Sieg-

Kreis 
• Mitglied im Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung VVaG kraft Amtes 
• Mitglied im Verwaltungsbeirat der Rhenag 
• Mitglied im Kommunalbeirat RWE AG 
• Mitglied im Beirat der Bergbahnen im Siebengebirge AG 
• Vorsitzender des Aufsichtsrates der Flugplatz Eudenbach GmbH 

 
4. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes-
organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen 
• Mitglied der Gesellschafterversammlung Tourismus Siebengebirge GmbH kraft Amtes 
• Mitglied in der Gesellschafterversammlung Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für 

den Rhein-Sieg-Kreis 
• Mitglied im Verwaltungsausschuss des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale 

Datenverarbeitung Rhein-Sieg/ Oberberg (GKD) kraft Amtes 
• Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung der Familie Lemmerz durch Satzung 
• Mitglied im Stiftungsrat der Professor-Rhein-Stiftung durch Satzung 
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• Mitglied im Stiftungsrat der Bürgerstiftung kraft Amtes 
• Mitglied im Kuratorium der Stiftung Abtei Heisterbach 
• Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale 

Datenverarbeitung Rhein-Sieg/ Oberberg (GKD) 
 
5. Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen 

• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Flugplatz Eudenbach GmbH kraft Amtes 
• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Autoschnellfähre Bad Godesberg - 

Niederdollendorf GmbH kraft Amtes 
• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Rheinfähre Königswinter GmbH kraft Amtes 
• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Schloss Drachenburg Gemeinnützige GmbH 

kraft Amtes 
• Vorsitzender des DRK-Ortsverbandes Königswinter  

 
6. Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien 

• Beisitzer im Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Siebengebirge e.V. (gewählt 
durch deren Mitgliederversammlung) 

• Ehrenamtlicher Vorsitzender im Ortsverband Königswinter des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. 

• Vorstandsmitglied der Sankt Sebastianus Männerschützenbruderschaft 1547 Königswinter 
e.V. 

• Vorsitzender des Vereins „Rheinsteig-Extremlauf“ 
 
 
6.2 Erster Beigeordneter und Kämmerer 
1. Name 

• Ashok-Alexander Sridharan 
 

2. Beruf 
• Rechtsassessor 

 
3. Funktion 

• Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 

4. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 (1) Satz 3  
Aktiengesetz: 
• Beratende Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung 

der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Königswinter mbH 
 
5. Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in 

öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form: 
• Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der 

Autoschnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH 
• Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg (GKD) 
• Beratende Teilnahme an Sitzungen des Stiftungsrates der Stiftung der Familie Lemmerz  
• Beratende Teilnahme an Sitzungen des Stiftungsrates der Professor-Rhein-Stiftung 
• Nebenamtlicher Prüfer des Landesjustizprüfungsamtes NRW 

 

6. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 
• Keine 
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6.3 Technischer Beigeordneter 
1. Name 

• Hubert Kofferath 
 
2. Beruf 

• Architekt und Stadtplaner 
 
3. Funktion 

• Technischer Beigeordneter 
 
4. Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 

Aktiengesetz: 
• Beratende Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungs- und 

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Stadt Königswinter 
 
5. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in 

öffentlichrechtlicher oder privatrechtlicher Form: 
• Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Königswinter AöR 
• Mitglied im Vorstand der Stiftung Naturschutzgeschichte 
 

6. Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 
• Keine 
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Ratsmitglieder 
 

Name, Vorname Beruf Mitgliedschaften in 
Aufsichtsräten u. a. 
Kontrollgremien i.S.d. 
§ 125 Abs. 1 Satz 3 AG 

Mitgliedschaft in Organen verselbst. 
Aufgabenbereiche der Gemeinde  in 
öff.-rechtl. o. privatrechtl. Form der 
in § 1 Abs. 1 und 2 LOG genannten 
Behörden und Einrichtungen 

Mitgliedschaft in Organen 
sonstiger privatrechtl. 
Unternehmen 

Andreae-Hinrichs, Hilke Lehrerin - VR Stadtbetriebe Königswinter - 
Dauth, Georg Angestellter - VR Stadtbetriebe Königswinter - 
Gasper, Franz Polizeibeamter  VR Stadtbetriebe Königswinter  
Gessinger-Kern, Heike Schulbetreuerin OGS - - - 
Gola Prof., Peter Pensionär - Bürgerstiftung Königswinter 

VR Stadtbetriebe Königswinter 
AR Tourismus Siebengebirge GmbH 

Görg, Bruno Rentner - AR RSVG 
AR VRS 
Stv.Mitgl. Sparkassenausschuss KSK 
Köln 

GV Autoschnellfähre Bad 
Godesberg-Niederdollendorf GmbH 

Griese Dr., Josef Wiss. Angestellter - Regionalbeirat KSK Köln (b. 25.03.07) 
Verbandsausschuss WBV Thomasberg 
VR Stadtbetriebe Königswinter  
Stiftung Familie Lemmerz (ab 
 26.03.2007) 

AR WWG Königwinter 
(ab 26.03.2007) 

Havenstein, Mario Polizeibeamter - VR Stadtbetriebe Königswinter - 
Hencke Dr., Astrid Bundesbeamtin - - - 
Herr, Günther Elektromeister - VR Stadtbetriebe Königswinter GV WWG Königswinter 

GV Flugplatz Eudenbach GmbH 
Herttrich Dr., Michael Bundesbeamter - Vertr.Vers. Volksbank Bonn Rhein-Sieg - 
Hirzel, Joachim Bundesbeamter - Verbandsausschuss WBV Thomasberg - 
Hupke, Uwe Rentner - - - 
Justinger, Anna-Maria  
(ab 03.05.2007) 

Hausfrau - - - 

Koch, Thomas Bundesbeamter - VR Stadtbetriebe Königswinter GV WWG Königswinter 
Kohlhausen, Rolf Einzelhandelskaufmann - VR Stadtbetriebe Königswinter AR Tourismus Siebengebirge GmbH 
Kröger, Jochen Angestellter - AR/GV Stadtbahngesellschaft Rhein-

Sieg mbH 
VR Stadtbetriebe Königswinter 

AR WWG Königswinter 
AR Tourismus Siebengebirge GmbH 
GV Rheinfähre Königswinter GmbH 

Kusserow, Jürgen Tischlermeister - Stv. Aufsichtsratsmitglied RSVG 
Zweckverbandsvers. VRS 

GV WWG Königswinter 
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Lehn, Manfred Techn. Angestellter - VR Stadtbetriebe Königswinter GV WWG Königswinter 
AR Tourismus GmbH Siebengebirge 
GV Rheinfähre Königswinter GmbH 

Leif, Andreas Angestellter - - - 
Limbach, Roman Bundesbeamter - VR Stadtbetriebe Königswinter 

Vorst./Vers. WBV Thomasberg 
Regionalbeirat KSK Köln (ab 26.03.07) 

AR WWG Königswinter 
 

Lindemann, Dirk Lebensmittelchemiker - Regionalbeirat  KSK Köln GV WWG Königswinter 
Lindner, Ingeborg Hausfrau - - AR Tourismus Siebengebirge GmbH 
Matissek, Holger Angestellter - - - 
Mazur-Flöer, Cornelia Rechtsanwältin - VR Stadtbetriebe Königswinter GV WWG Königswinter 
Meurer, Karl Reiner Bauunternehmer Volksbank Bonn/Rhein-

Sieg eG 
- - 

Opschondek, Petra Erzieherin - - AR Flugplatz Eudenbach GmbH 
Owczarczak-Borowski, 
Claudia 

Geschäftsführerin - Regionalbeirat KSK Köln GV WWG Königswinter 

Rüsch, Helga Hausfrau - - - 
Schiefer, Hubert Vertriebsberater - VA WBV Thomasberg - 
Schmitz, Karl 
(bis 28.02.2007) 

Bundesbeamter - Stiftung Familie Lemmerz 
VR Stadtbetriebe Königswinter 

AR WWG Königswinter 
AR Tourismus GmbH Siebengebirge 

Schnorrenberg, Friedrich Politologe - - - 
Schuster, Sebastian Rechtsanwalt - Sparkassenausschuss KSK Köln 

Vorstand Bürgerstiftung Königswinter 
AR RSAG 
AR Kompostwerke Rhein-Sieg 
 GmbH & Co.Kg (KRS) 

Theodoridis, Sokratis Pensionär - VR Stadtbetriebe Königswinter  AR Flugplatz Eudenbach GmbH 
Thür, Franz-Joachim Richter - - Gustav-Kettel-Stiftung 

AR WWG Königswinter 
Unkelbach, Stephan 
(ab 05.03.2007) 

Journalist - VR Stadtbetriebe Königswinter AR Tourismus Siebengebirge GmbH 

Vogt, Franz-Richard 
(bis 19.04.2007) 

Elektromeister  - Angaben liegen nicht vor -  

Wagner, Lutz PR Consultant - VR Stadtbetriebe Königswinter - 
Weck, Willi Soldat   GV Autoschnellfähre Bad 

Godesberg-Niederdollendorf GmbH 
Wicharz, Wolfgang Kaufm. Angestellter - VR Stadtbetriebe Königswinter GV WWG Königswinter 
Wolter-Sadlers, Jutta Techn. Angestellte - - - 
Zimmermann, Uwe Referatsleiter - - AR WWG Königswinter 
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(Ashok Sridharan)     (Peter Wirtz) 
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